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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.02.2002 

Geschäftszahl 

96/15/0219 

Rechtssatz 

Bei der Erzeugung von Humus aus dem organischen Abfall fremder Betriebe durch den Einsatz von Würmern 
handelt es sich nicht um eine landwirtschaftliche Tätigkeit, sondern - im Falle des Vorliegens einer 
Einkunftsquelle - um einen Gewerbebetrieb. 
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